[VornameName]
[Straße]
[PLZ/Ort]
[Telefonnummer]
[Faxnummer]
[Email]
Finanzamt [Finanzamt]  
[FinanzamtStrasse]
[FinanzamtPlz] [FinanzamtOrt]  
[Ort], den [Datum]
Steuer-Identifikationsnummer: [Identifikationsnummer]

Steuernummer: [Steuernummer] 
Betreffzeile (ohne das Wort "Betreff")
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich lege [ggf.: auch im Namen meines Ehepartners] Einspruch ein gegen den Steuerbescheid vom [Datum].
In meinem Haushalt habe ich 2008 haushaltsnahe Tätigkeiten von Unternehmern ausführen lassen. Dabei sind abzüglich des Materials Kosten in Höhe von € [Betrag] angefallen, die ich 2009 auf ein Konto des jeweiligen Empfängers eingezahlt habe.

Für diese Aufwendungen habe ich zwar keinen Anspruch auf die Steuerabzugbeträge in der für 2009 geltenden Höhe, denn das lässt § 52 Abs. 50 EStG nicht zu. Aber mir stehen in der Veranlagung 2009 sehr wohl die bis 2008 gültigen Steuerabzugsbeträge zu. § 52 EStG soll lediglich verhindern, dass schon vor dem 01.01.2009 ausgeführte Arbeiten mit den ab 2009 geltenden höheren Abzugsbeträgen begünstigt werden. Er soll nicht dazu führen, dass die Förderung komplett verloren geht, nur weil Ausführung und Bezahlung der Arbeiten in unterschiedlichen Jahren liegen.

Bitte ändern Sie den Einkommensteuerbescheid entsprechend.
Mit freundlichen Grüßen

[VornameName]
[Anlagen]

[Beleg1]

[Beleg2]
